
 
 

Herausgeber: Stadt Brühl – Der Bürgermeister 

Bezug: Stadt Brühl 
Der Bürgermeister 
Rathaus 
50319 Brühl 

Jahres-Abo € 23,00 incl. Porto 
Kündigung des Bezugs: 
Nur für das folgende Jahr zum 30.11. 

Einzelpreis € 1,00 incl. Porto 
Für Selbstabholer liegt das Amtsblatt 
kostenlos im Rathaus, Uhlstraße 3 und im  
brühl-info, Uhlstr. 1, aus. 
 

 

 

Amtsblatt 
der Stadt Brühl 
 

 

40. Jahrgang 
 

Ausgabetag: 04.07.2024 
 

Nummer: 18 

 Seiten 

Öffentliche Bekanntmachung über die 17. Satzungsänderung der Sat-
zung Rettungsdienst  

110 – 112 
 

  
Öffentliche Bekanntmachung über die Satzung Feuerwehr 113 - 119 
  
Öffentliche Bekanntmachung über die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und für 
sonstige Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt 
Brühl 

120 - 131 

  
Öffentliche Bekanntmachung über die Satzung der Stadt Brühl über das 
besondere Vorkaufsrecht (südliche Brühler Stadtgebiet, Otto-Wels-
Straße und westlich der Bonnstraße) 

132 - 134 

  
  



- 110 -



- 111 -



- 112 -



- 113 -



- 114 -



- 115 -



- 116 -



- 117 -



- 118 -



- 119 -



- 120 -



- 121 -



- 122 -



- 123 -



- 124 -



- 125 -



- 126 -



- 127 -



- 128 -



- 129 -



- 130 -



- 131 -



Satzung der Stadt Brühl
über das besondere Vorkaufsrecht für das südliche Brühler Stadtgebiet südlichKJIHGFEDCBA 

der K7 (Otto-Wels-Straße) und westlich der Bonnstraße nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 

2 BauGB

Der Rat der Stadt Brühl hat in seiner Sitzung vom 01.07.2024 aufgrund des § 25 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, und des § 7 der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für den Bereich im Brüh­

ler Süden zwischen der Straßenbahnlinie 18 und der „Bonnstraße“, südlich der K7 

(„Otto-Wels-Straße“), westlich der „Bonnstraße“ und nördlich des „Dreichtenwegs“ 

steht der Stadt Brühl ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 BauGB an den im in § 2 abgegrenzten Gebiet gelegenen Grundstücken zu.

§ 2 Abgrenzung des Satzungsgebietes

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf ein Gebiet des Brühler 

Südens zwischen der Straßenbahnlinie 18 und der „Bonnstraße“, südlich der 

K7 („Otto-Wels-Straße“), westlich der „Bonnstraße“ und nördlich des 

„Dreichtenwegs“.

Das Satzungsgebiet umfasst in der Gemarkung Badorf, Flur 1 die Flurstücke 

115, 726, 741, 742, 743, 744, 745, 746 und 1196, in der Gemarkung Badorf, 

Flur 2 die Flurstücke 121,135/96, 136/96, 153, 154, den im Plan gekennzeich­

neten Teil des Flurstückes 382, den im Plan gekennzeichneten Teil des Flur­

stückes 216, die Flurstücke 217, 218, 219, 220, 358, 359, 360, 361, 379, 380, 

381, 527, 528, den im Plan gekennzeichneten Teil des Flurstückes 529, 530, 

531,535 und in der Gemarkung Badorf, Flur 3 die Flurstücke 43,44, 45 und 46.

Die genauen Grenzen des Satzungsgebietes sind in einem Auszug aus der Lie­

genschaftskarte im Maßstab 1:5.000 (Übersichtsplan Vorkaufssatzung) durch 

eine flächendeckend graue Schattierung mit gestrichelter Umgrenzung darge­

stellt. Der Übersichtsplan Vorkaufssatzung ist Bestandteil der Satzung und kann 

als Originalausfertigung bei der Stadt Brühl eingesehen werden.

(2) Werden innerhalb des Satzungsgebietes Flurstücke aufgelöst und neue Flur­

stücke gebildet oder entstehen durch Grundstückszusammenlegungen oder - 

teilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser 

Satzung ebenfalls anzuwenden.
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(KJIHGFEDCBA3) Für die Abgrenzung des Satzungsgebietes gilt im Zweifelsfall die Darstellung 

im Übersichtsplan Vorkaufssatzung.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Brühl in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht wird hiermit öffentlich 

bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif­

ten der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 

seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever­

fahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt.

Brühl, den 02.07.2024
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■ ■

Ubersichtsplan Vorkaufssatzung

"Südlich Otto-Wels-Straße, westlich Bonnstraße"

UBERSICHTSPLAN Maßstab □ Grenze des Ausschnitt aus der
1 : 5.000

Stand:

18.03.2024

Geltungsbereiches 
ca. 18,4 ha

Liegenschaftskarte 
vom 04.12.2023 
UTM-Koordinatennetz
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